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Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung 
am Donnerstag, den 2. Dezember 2021 um 19:00 Uhr  

in der Mehrzweckhalle, Liestalerstrasse 5, 4411 Seltisberg 

 
Traktanden 

  
1. Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. Juni 2021 

 
2. Budget 2022   

a. Festlegung der Steuern und Gebühren 2022 
b. Genehmigung des Budgets 2022  

 
3. Sondervorlage Bauprojekt Jurastrasse 

 Strassenbau Investitionskredit inkl. MwSt. CHF 885'000.— 
 Strassenbeleuchtung Investitionskredit inkl. MwSt. CHF 140‘000.— 
 Wasserleitung Investitionskredit inkl. MwSt. CHF 815‘000.— 
 Kabelfernsehen Investitionskredit inkl. MwSt. CHF 117‘500.— 

 
4. Revision des Reglements über die Feuerwehrpflichtersatzabgabe per 1. Januar 2022 

 
5. Auflösung des Reglements der Bau- und Planungskommission (BauKo) per 1. Januar 2022 
 
6. Revision der Gemeindeordnung per 1. Januar 2022 
 
7. Verschiedenes  
 
 
 Seltisberg, 22. November 2021 
 

   G E M E I N D E R AT  S E L T I S B E R G  
   Die Präsidentin Die Verwalterin 

 

 
 Michaela Schmidlin-Wiesner Katharina Stein 

 

 

 

Sehr geehrte Stimmberechtigte 
 
Im Sinne des Umweltgedankens hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, die Einladung zur  
Gemeindeversammlung ressourcensparender zu gestalten. 
 
Sie halten die Einladung zur Gemeindeversammlung in Ihren Händen. Die Erläuterungen zu den  
Traktanden sowie die Detailfassung des Budgets 2022 können ab Montag, 22. November 2021 auf 
der Homepage der Gemeinde unter der Kategorie Politik/Gemeindeversammlung/Einladungen  
eingesehen, per Mail an gemeinde@seltisberg.ch oder telefonisch bestellt werden. Zudem liegen 
die Unterlagen in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. 
 
Das Detailprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. Juni 2021 liegt ebenfalls ab Montag, 
22. November 2021 in der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Gerne stehen wir Ihnen vorgängig 
zur Gemeindeversammlung zur Beantwortung von offenen Fragen zu den Traktanden zur  
Verfügung. 
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Traktandum 1: Genehmigung des Protokolls der  
   Einwohnergemeindeversammlung vom 22. Juni 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung 
vom Dienstag, 22. Juni 2021 

 
 
 
Ort Mehrzweckhalle, Liestalerstrasse 5, 4411 Seltisberg 
 
Zeit 19:00 Uhr – 19:50 Uhr 
 
Vorsitz Gemeindepräsidentin Michaela Schmidlin-Wiesner 
 
Protokoll Gemeindeverwalterin Katharina Stein 
 
Anwesende stimmberechtigte Personen  27 
 
 
Traktandenliste  

 
://:   Die Traktandenliste der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. Juni 2021 

wird einstimmig genehmigt. 
 
 
Traktandum 1: Genehmigung des Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 
 27. April 2021 
 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung die Genehmigung des  
Protokolls der Einwohnergemeindeversammlung vom 27. April 2021.  
 
://: Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 27. April 2021 wird mit  

24 Ja-Stimmen zu 0 Nein-Stimmen genehmigt und der Verfasserin verdankt. 
 
Traktandum 2: Genehmigung der Jahresrechnung 2020 
 
Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung der Jahresrechnung 2020 wie folgt 
 

Gesamtaufwand  CHF  5‘697‘654.81 

Gesamtertrag CHF 5‘662‘200.44 

Aufwandüberschuss CHF 35‘454.37 

 

Investitionsausgaben CHF 533‘749.61 

Investitionseinnahmen CHF 320‘027.75 
Zunahme der Nettoinvestitionen CHF 213‘721.86 

 

Eigenkapital per 31. Dezember 2020 CHF 713‘193.31 

 
://: Die Jahresrechnung 2020 der Einwohnergemeinde wird mit 24 Ja-Stimmen zu  

0 Nein-Stimmen genehmigt. 
 
Traktandum 3: Verschiedenes 
 
Keine Beschlüsse 

G E M E I N D E R AT  S E L T I S B E R G  
   Die Präsidentin Die Verwalterin 

 
 Michaela Schmidlin-Wiesner Katharina Stein 
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COVID-19 – Massnahmen und Schutzkonzept 
 
Sehr geehrte Stimmberechtigte 
 
Unter Einhaltung der durch den Bundesrat erlassenen Vorschriften und Massnahmen im Zusammen-
hang mit der Bewältigung der Covid-19 Pandemie soll es den Stimmberechtigten der Einwohnergemein-
de Seltisberg ermöglicht werden, im Rahmen der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2021 und 
unter Einhaltung der Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG), die Ihnen zustehenden, 
politischen Rechte auszuüben. Zu diesem Zweck erlässt der Gemeinderat Seltisberg ein Schutzkonzept 
für die Durchführung der Gemeindeversammlung. 
 
Es besteht während der gesamten Versammlung eine Maskenpflicht. Der Sicherheitsabstand von 
1.5 Metern muss zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden. Der Eingangsbereich wird entsprechend mit 
Sicherheitsabstandslinien versehen. Es wird, wie auch schon an den vorgehenden Versammlungen, 
eine Eingangskontrolle durchgeführt. 
 
Auszug aus dem Schutzkonzept der Einwohnergemeinde Seltisberg: 

 Information betreffend allgemein geltender Schutzmassnahmen des BAG  

      (Händehygiene, Abstandhalten, Husten- und Schnupfenhygiene).  

 Kranke oder sich krank fühlende Personen werden dazu aufgerufen, die Veranstaltung nicht zu  
besuchen.  

 Sollten sie dies dennoch tun, wird ihnen der Einlass verwehrt. Es findet eine Eingangskontrolle statt. 

 Der Einlass ist so organisiert, dass die Anwesenden sich möglichst nicht kreuzen. Die Plätze werden 
durch eine/n Platzanweiser/in von vorne nach hinten aufgefüllt. Es besteht keine freie Platzwahl. 

 Die Teilnehmenden haben unverzüglich ihre Sitzplätze einzunehmen. Ein Verweilen im Vorraum/  
Foyer ist nicht erlaubt. 

 Nach Beendigung der Veranstaltung ist diese unverzüglich zu verlassen. Ein Aufenthalt im Vorraum/ 
Foyer ist nicht gestattet. 

 

 

Die Einwohnergemeindeversammlung ist öffentlich. In Seltisberg niedergelassene Schweizerbürgerin-
nen und –bürger sind mit dem vollendeten 18. Altersjahr berechtigt, an der Gemeindeversammlung teil-
zunehmen und mitzubestimmen. Nicht stimmberechtigte Personen werden gebeten, im speziell gekenn-
zeichneten Bereich Platz zu nehmen. Es wird eine entsprechende Eingangskontrolle durchgeführt. 
 

 

 


